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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1992

Beachte

Ebenso Senat-KR-91-007 Rechtssatz

Lenkt ein Kind entgegen der Vorschrift des §65 Abs1 StVO ein Fahrrad, dann verstößt das Kind gegen diese Norm, ist

aber gemäß §4 Abs1 VStG nicht strafbar. Der Erziehungsberechtigte hat Anstiftung oder Beihilfe (§7 VStG) nur dann zu

verantworten, wenn er das Lenken vorsätzlich veranlaßt oder erleichtert.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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